
Aufnahmeantrag 
 
Hiermit stelle ich (für mein minderjähriges Kind)  
den Antrag auf Mitgliedschaft im  
 

 
Schützenclub 1952 Sandershausen e.V.  
 

       

 Name:   Vorname:   

       

 Geb.-Dat:   Geb.-Ort:   

       

 Adresse:   

       

 Tel-p:   Tel-d:   

       

 Mobil:   E-Mail:   

       

 
Ich besitze eine WBK   

ausstellende Behörde und WBK Nr. 

Behörde WBK Nr. 

 

 

  
       

 
Mitgliedschaft in anderen Schützenvereinen: 

  

         

 Ich erkläre meinen Beitritt ab  
(ab 1.des Monat Berechnung anteiliger Jahresbeitrag) 

 
 

  

         

 
Bemerkungen: 

  

  

       
  
 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass mir die Satzung, Ordnungen und Beschlüsse des Vereins und die Sportordnung des Deut-
schen Schützenbundes, in der jeweils gültigen Fassung bekannt sind und ich sie anerkenne. Ich erkläre mich bereit, den Beitrag per 
Lastschrift einziehen zu lassen (Formular anbei). Für die finanziellen Verpflichtungen meines Kindes gegenüber dem Verein gehen wir 
eine selbstschuldnerische Bürgschaft ein. Wir sind damit einverstanden, dass unser Kind seine Mitgliedschaftsrechte selbständig wahr-
nimmt.  
Ich versichere, dass gegen meine Person keinerlei einschlägige Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit 
Waffenbesitz oder Waffenrecht eingeleitet sind und aus der Vergangenheit nichts Diesbezügliches gegen mich vorliegt. 
 

Ich erkenne die nachfolgenden Datenschutzbestimmungen an:                Ja       Nein  

 

Ich erkenne die nachfolgenden Regelungen zur Mitgliedschaft an            Ja       Nein  

 
 
 
 

 
Niestetal, ..........................................................................................................................................             .................................................................................................................................................................................................................................................................. 

       Unterschrift   

 
 

.................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Bei Minderjährigen Unterschrift der/des gesetzlichen Vertreters(s) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

Datenschutzbestimmungen 
 
Das Mitglied ist mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereins-
zwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) einverstanden. Die personen-
bezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der 
Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nicht-
mitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwür-
diges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens, insbesondere die Durchführung von Veran-
staltungen und Ergebnisse von Wettkämpfen öffentlich bekannt. Dabei können personenbezogene Mitglie-
derdaten, Texte, Bilder und Filme veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jedoch jederzeit gegen-
über dem Vorstand schriftlich Einwände gegen eine solche Veröffentlichung vorbringen. In diesem Fall un-
terbleibt in Bezug auf dieses Mitglied bis auf Widerruf eine weitere Veröffentlichung. 
 
Jedes Mitglied hat die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über die persönlichen Daten zu erhalten. Nach Be-
endigung der Mitgliedschaft werden diese Daten wieder gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kas-
senverwaltung betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre durch 
den Vorstand aufbewahrt. 
 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche 
die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf personenbezogene Mitgliederdaten. 
 
Regelungen zur Mitgliedschaft 
 
Vereinsanschrift im Geschäftsverkehr ist die Adresse des jeweiligen 1.Vorsitzenden lt. Aushang an der Info-

tafel oder www.schuetzenclub-sandershausen.de  
Vereinskonto IBAN Kto. Nr. DE02 5209 0000 0120 0089 00  
 
Die Anweisungen der Standaufsicht werde ich befolgen. Nichtbeachtung berechtigt die Standaufsicht zur so-
fortigen Sperrung vom Schießbetrieb an diesem Tag. Über eine Dauersperrung entscheidet der Vorstand.  
 
Beitragszahlung:      1 Jahresbeitrag.            2Teilbeträge. Die Beitragsliste wird anerkannt.  
Aushang erfolgt an der Infotafel im Clubhaus 
Der Beitrag kann durch Vorstandsbeschluss alle 3 Jahre nach dem Verbraucherpreisindex, Basisjahr 2020 
z.Zt. Stand März 2023 bei 114,3 Punkten, angepasst werden. Anpassungsänderungen werden jeweils mit 
der Einladung zur Hauptversammlung bekannt gemacht. Änderung gilt ab dem Jahr der Bekanntmachung. 
Widerspruch ist schriftlich dem Vorstand vor der Hauptversammlung anzuzeigen. Beschluss der Hauptver-
sammlung ist dann bindend. 
Wenn keine Lastschriftermächtigung erteilt, wurde, ist der Jahresbeitrag per Überweisung zum 1.4. jeden 
Jahres fällig. 
Ab 21.Lebensjahr ist der volle Mitgliedsbeitrag zu zahlen.  Ermäßigungen ab 21.Lebensjahr auf Antrag für 
Azubis, Studenten, Erwerbslose u. Passive. Ich verpflichte mich Änderungen die zum Wegfall des ermäßig-
ten Beitrages führen unaufgefordert dem Vorstand mitzuteilen. Nacherhebung ist zulässig. 
  
Gemeinschaftsdienst: Verpflichtung bis 8 Stunden jährlich. Clubheimthekendienst ist Gemeinschaftsdienst.  
Termine gibt Vorstand bekannt. Freistellung bei Krankheit/körperlichen Gebrechen Mitteilung an Vorstand.  
 
Aufnahmegebühr: Einzelperson 70,00 €. Ehe-/Lebenspartner gemeinsam 100,00€.  
Jugendliche bis 19 Jahre frei. 
      Zahle Aufnahmegebühr im 1.Jahr      Zahle Aufnahmegebühr nach Probejahr im 2.Jahr.  
       
       Zahle Aufnahmegebühr durch 8 bzw. 16 Stunden Arbeitsleistung in den ersten 12 Monaten seit 
Eintritt.  
 
Wenn nichts angekreuzt Zahlung/Fälligkeit im Aufnahmejahr. 
Die Aufnahme erfolgt unter Vorbehalt der Zustimmung durch die nächste Hauptversammlung. Schrift-
liche Kündigung an 1.Vorsitzenden erforderlich, auch im Probejahr.  Die Kündigungsfrist beträgt 3 Mo-
nate zum Jahresende. Sie muss somit bis zum 30.09. eines jeden Jahres eingegangen sein. 
 
Fällige Beträge sollen von nachstehendem Konto abgebucht werden. SEPA-Lastschrifteinzugsermächtigung 
ist erteilt. Bei Rücklastschriften mangels Kontodeckung und/oder nicht gemeldeten IBAN-
Kontonummernänderung erstatte ich die Rücklastschriftgebühren - in der Regel 2 x 5,00€ - plus Mahngebüh-

ren 5,00€ incl. Portoauslagen. 

http://www.schuetzenclub-sandershausen.de/


 
 

 
Einzugsermächtigung 

 
 

 

     
 
SEPA-Lastschriftmandat:              JA                      NEIN 
 
Ich/Wir ermächtige(n) den Verein Schützenclub 1952 Sandershausen e.V. den jeweiligen Mit-
gliedsbeitrag bei Fälligkeit von meinem/unserem nachfolgend genannten Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen: 
 
Name, Vorname  
des Mitglieds: 

 
Name, Vorname 
des Kontoinhabers: 
(wenn abweichend) 
 
Kreditinstitut: 
 
IBAN: 
 
 
BIC: 
 
 
Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an die vom Verein Schützenclub 1952 San-
dershausen e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des be-
lasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
Gläubiger-ID:                                                                                    (Wird vom Verein eingetragen) 
 
Zahlungsart:        wiederkehrende Zahlungen 
 
 
Ort / Datum:       
 
 
 
Unterschrift: 
     

 
 
Bemerkungen des Vereins: 
 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              / 

 


